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GND-Übergangsregeln für Personen 
 
 
GND-ÜR P11 Vornamen 

Regeltext 1. Die modernen Vornamen in Staaten mit europäischen Sprachen werden im 

Allgemeinen in der von der betreffenden Person selbst gebrauchten Anzahl, 

Reihenfolge und Form als bevorzugter Name gewählt. Ersatzweise wird dafür 

die gebräuchlichste Anzahl, Reihenfolge und Form gewählt. 

Anm. 1:  

Der erste Vorname ist zukünftig nicht mehr aufzulösen, wenn die Person 

selbst ihn überwiegend abkürzt oder abgekürzt hat. 

Anm. 2:  

Vaternamen (Patronymika) von Personen aus Ländern mit slawischen 

Sprachen werden wie weitere Vornamen behandelt. 

Anm. 3:  

Für isländische Personen der Neuzeit wird dagegen der persönliche Name mit 

allen darauf folgenden Namensbestandteilen als bevorzugter Name gewählt. 

Anm. 4:  

Diese Bestimmungen gelten auch für Namensbestandteile, die wie Vornamen 

behandelt werden (z. B. ständige Zusätze zu Vornamen, Name eines 

Vorfahren, Name einer berühmten Persönlichkeit etc.).  

2. Vorliegende Namen und Namensformen werden als abweichende 

Namensformen erfasst, wenn Anzahl, Reihenfolge oder Form der Vornamen 

vom bevorzugten Namen abweichen. 

Auf die Erfassung des Familiennamens ohne Vornamen als abweichende 

Namensform kann im Allgemeinen verzichtet werden. 

3. Wird der Personenname mit abgekürzten Vornamen als bevorzugter Name 

gewählt, so wird die Namensform mit ausgeschriebenen Vornamen als 

abweichende Namensform erfasst. Diese Form wird im Bemerkungsfeld als 

vollständigere Namensform gekennzeichnet. 

4. Sind zu einem Familiennamen in der Vorlage keine Vornamen genannt, so 

werden sie nach Möglichkeit ermittelt. 

5. Sind zu einem Familiennamen keine Vornamen feststellbar, so werden sie 

nach dem Komma durch drei Punkte ersetzt. 

Anm. für die Anwendung in der Formalerschließung:  

Ist die betreffende Person auf der Haupttitelseite nicht oder nur ohne 

Vornamen genannt, so wird für die Entscheidung über die Anzahl und 

Reihenfolge der Vornamen die übrige Vorlage herangezogen.  
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Erläuterung -- 

Regelwerke RAK-WB: 320 - 325 

RSWK: 102,2; 103; 105 

Beispiele PND: GND: 

100 Hoffmann, Ernst T. A. 

200 Hoffmann, E. T. A. 

200 Hoffmann, Ernst Theodor 

 Amadeus 

100 Hoffmann, E. T. A. 

400 Hoffmann, Ernst T. A. 

400 Hoffmann, Ernst Theodor 

Amadeus$4navo 

100 Kudrjavceva, Ekaterina L. 

200 Kudrjavceva, Ekaterina L‘vovna 

100 Kudrjavceva, Ekaterina L‘vovna 

400 Kudrjavceva, Ekaterina L. 

811 XA-IS 

100 @Vigdís Finnbogadóttir 

200 Finnbogadóttir, Vigdís 

043 XA-IS 

100 $PVigdís Finnbogadóttir 

400 Finnbogadóttir, Vigdís 

 

 


